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Vorwort  

Im Jahr 2002 wurde in Frankreich zur Steigerung der Bürgernähe der 
Justiz die juridiction de proximité eingeführt. Die Einführung dieses aus-
schließlich mit Laienrichtern besetzten Gerichts gab in Frankreich Anlass 
zu Diskussion und auch massiver Kritik. Es ist daher von besonderem In-
teresse, diese neue Institution auch aus der Warte eines externen deutschen 
Beobachters zu analysieren.  

Eine derartige rechtsvergleichende Bewertung der juridiction de 
proximité im Hinblick auf die Bürgernähe ist in den Jahren 2007 bis 2009 
als Dissertation in einem deutsch-französischen cotutelle de thèse-Ver-
fahren an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und an 
der Université Jean Moulin Lyon 3 entstanden. Die Arbeit wurde an beiden 
Universitäten im Dezember 2009 als Dissertation angenommen.  

Mein besonderer Dank dafür, dass dieses länderübergreifende Pilotpro-
jekt der beiden Universitäten gelingen konnte, gilt meinen beiden Betreu-
ern, Prof. Dr. Frédérique Ferrand (Université Jean Moulin Lyon 3) und 
Prof. Dr. Reinhard Greger (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg), die das Vorhaben von Anfang an engagiert und nachhaltig 
unterstützt haben. Durch ihren Einsatz und ihre stete Bereitschaft, sich auf 
die Besonderheiten eines binationalen Promotionsverfahrens, in dem die 
Arbeit den Anforderungen beider Länder gerecht werden muss, einzulas-
sen, haben sie ermöglicht, dass das erste cotutelle de thèse-Verfahren am 
Fachbereich Rechtswissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg mit einer binationalen mündlichen Doktorprüfung im 
Februar 2010 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Während meiner 
Tätigkeit am Institut de droit comparé in Lyon und am Lehrstuhl für Bür-
gerliches Recht, Zivilprozessrecht und Freiwillige Gerichtsbarkeit in Er-
langen waren mir Prof. Dr. Ferrand und Prof. Dr. Greger wichtige Ratge-
ber und Vorbilder. 

Dank gebührt auch den weiteren Mitgliedern der deutsch-französischen 
Prüfungskommission, Prof. Dr. Jürgen Stamm (Erlangen) und Prof. Dr. 
Louis d’Avout (Lyon).  

Eine rechtsvergleichende Evaluation der Bürgernähe der juridiction de 
proximité wäre ohne die Einbringung rechtstatsächlicher Erkenntnisse 
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nicht geglückt. Für die Ermöglichung von Einblicken in die Praxis der juri-
dictions de proximité und der tribunaux d’instance sowie für zahlreiche 
Gespräche über die neue französische Institution danke ich der Präsidentin 
des tribunal d’instance de Lyon, Anne Wyon und den juges de proximité 
Béatrice Bouvier-Paté, Pascale Vernet, Yves Mazuy (Lyon) und Sabine 
Brosset (Roanne).  

Eine wichtige Hilfe waren mir zudem zahlreiche Diskussionen mit Kol-
leginnen und Kollegen an den Universitäten Jean Monnet Saint-Etienne, 
Jean Moulin Lyon 3 und Erlangen-Nürnberg, namentlich Romain 
Montagnon, Marie Grenier, Dr. Michel Cannarsa und Dr. Géraldine 
Citerne-Hahlweg. 

Mein Dank gilt des Weiteren dem gesamten Team des Institut de droit 
comparé Édouard Lambert in Lyon für die Unterstützung während meiner 
Forschungsaufenthalte in Lyon, der Deutsch-Französischen Hochschule für 
die großzügige Förderung der Mobilitätskosten sowie Herrn Prof. Dr. Rolf 
Stürner für die Aufnahme der Dissertation in die Reihe „Veröffentlichun-
gen zum Verfahrensrecht“.  

Ganz besonders danken möchte ich schließlich meinen Eltern und mei-
ner Freundin für die vielfache Unterstützung und Motivation.  

Die Arbeit wurde im Mai 2010 mit dem Förderpreis der Schmitz-
Nüchterlein-Stiftung ausgezeichnet.  

 
 
Erlangen, im Juni 2010 Martin Zwickel 
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I. Ziel der Untersuchung 
I. Ziel der Untersuchung 

„Il faut donc et rapprocher la justice des justiciables, et l’empêcher d’être 
rendue avec partialité.“ – „Die Justiz muss daher dem Bürger angenähert 
werden und muss daran gehindert werden, parteiische Urteile zu fällen.“1  
 

Diese Feststellung stammt nicht etwa aus dem zwanzigsten Jahrhundert. 
Vielmehr wurde ein Bedarf nach mehr Bürgernähe der Justiz schon zur 
Zeit der französischen Revolution erkannt. Die Forderung nach einer Jus-
tiz, die dem Bürger dienen soll, zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Justizgeschichte.2 
 
In jüngerer Zeit haben Veränderungen unserer Gesellschaft dazu geführt, 
dass bereits seit Jahren Konflikte mehr und mehr auf juristischem Wege 
ausgetragen werden. Der Zugang zu den Gerichten wurde zunehmend er-
leichtert. Die Justiz ist zum Konsumgut geworden.3 Damit eng verbunden 
sind Überlegungen und Forderungen, den Rechtssuchenden als „Kunden“ 
und dementsprechend die Justiz als „Dienstleisterin“ anzusehen.4 In Frank-
reich gibt es bereits seit etwa Ende der achtziger Jahre einen gesellschaftli-
chen Konsens über die Schaffung von mehr Bürgernähe. Seitdem werden 
verstärkte Anstrengungen unternommen, dieses Ziel zu erreichen. So sol-
len die gesamte Verwaltung, private und öffentliche Dienstleister, sozusa-
gen die ganze Republik, bürgernäher werden.5 In diesem Zusammenhang 
wird das Ziel ausgegeben, es solle eine sogenannte justice de proximité, d. 
h. es solle eine bürgernahe Justiz geschaffen werden. 

                                                 
1 Adrien Duport, député de Paris à l’Assemblée constituante, Principes et plan sur 

l’établissement de l’ordre judiciaire 1790 zitiert in: Métairie, La justice de proximité, 
S. 93. 

2 Zur Geschichte der sog. „Justice de Proximité“ vgl. Métairie, La justice de proxi-
mité – Une approche historique.  

3 Coulon, J.-M., Réflexions et propositions sur la procédure civile, Rapport au Garde 
des Sceaux, ministre de la Justice, Doc. fr. 1997, S. 16; Pluyette, Gaz. Pal. 1994, 1098.  

4 Knospe, NJW 2005, 3194 (3196); Freudenberg, ZRP 2002, 79. 
5 Desdevises, Droit et procédures 2003, 68. 
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Um dem Ziel „Bürgernähe der Justiz“ ein Stück näher zu kommen, 
wurden mit Gesetz vom 9. September 20026 in Frankreich die sog. juridic-
tions de proximité eingerichtet. Dabei handelt es sich um aus Laienrichtern 
bestehende Gerichte, die erstinstanzlich für einen bestimmten Bereich von 
Rechtsstreitigkeiten zuständig sind. Der französische Gesetzgeber bezeich-
net diese juridiction de proximité als justice de proximité, d. h. als „bürger-
nahe Justiz“.7  

Diese Einführung eines neuen Gerichtes im Nachbarland Frankreich soll 
zum Anlass genommen werden, diesen Versuch der Erzielung einer größe-
ren Bürgernähe der Justiz mittels einer rechtsvergleichenden Untersuchung 
aus Sicht eines externen, deutschen Beobachters zu beurteilen. In die Un-
tersuchung sollen dabei aber nicht lediglich deutsche Rechtsgrundlagen 
und deutsche Methodik einfließen. Vielmehr kann die Beurteilung der 
juridiction de proximité nicht erfolgen, ohne den Blick auf vergleichbare 
Mechanismen in Deutschland zu richten. Einen Schwerpunkt der Arbeit 
bildet ein theoretisch und praktisch relevanter Vergleich der Ansätze zur 
Schaffung einer bürgernahen Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich 
unter besonderer Berücksichtigung der juridiction de proximité.  

Die Wahl der rechtsvergleichenden Methode bietet darüber hinaus aber 
auch die Chance, für den eigenen Rechtskreis geeignete Lösungen besser 
zu erkennen8 und die Rezeption fremden Rechts zu beschleunigen.9 Nur 
durch Darstellung der Besonderheiten der nationalen Rechtssysteme und 
deren Eignung für Zwecke der Bürgernähe kann die Möglichkeit der Nutz-
barmachung der Lösungsansätze für die jeweils andere Rechtsordnung 
dargelegt werden. Die vorliegende Arbeit soll durch die Beleuchtung der 
deutschen Mechanismen der Bürgernähe und durch eingehende Auseinan-
dersetzung mit dem „Novum“ juridiction de proximité auch einen Beitrag 
zur Gestaltung eines Gesamtsystems bürgernaher Justiz in Deutschland 
und Frankreich leisten.  
  

                                                 
6 Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la 

justice. J.O. n° 211 du 10 septembre 2002, page 14934 (rectificatif paru au J.O. n° 299 du 
24 décembre 2002, page 21500).  

7 Titel 2 des Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ist überschrieben mit „Bestim-
mungen zur Schaffung einer bürgernahen Justiz“ (Dispositions instituant une justice de 
proximité).  

8 Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 14. 
9 Sacco, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 24.  
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II. Gang und Methodik der Untersuchung 
II. Gang und Methodik der Untersuchung 

Im Hinblick auf das Ziel der Arbeit wurde bereits angesprochen, dass ein 
aussagekräftiger Vergleich der Methoden der Bürgernähe der deutschen 
und französischen Justiz angestrebt wird. Ein solcher Vergleich ist aber 
nur möglich, wenn vergleichbare Institute betrachtet werden. Für eine 
rechtsvergleichende Arbeit hat daher die Verwendung abstrakter Oberbe-
griffe immense Bedeutung, ermöglichen diese doch einen objektiven Ver-
gleich, ohne dass der Blick durch die Begrifflichkeiten der eigenen Rechts-
ordnung begrenzt ist.10 Um eine Evaluation der juridiction de proximité 
unter dem Gesichtspunkt der Bürgernähe überhaupt vornehmen zu können, 
muss daher einleitend der unbestimmte und in vielen verschiedenen Zu-
sammenhängen gebrauchte Begriff „Bürgernähe“ näher definiert und erör-
tert werden. Dieser Begriff ist dabei so aufzuspalten, dass abstrakte Sys-
tembegriffe entstehen, die nicht nur einer der zu betrachtenden Rechtsord-
nungen eigen sind, sondern als Maßstab der Bürgernähe in beiden Rechts-
ordnungen dienen können.11 Im vorliegenden Fall sollen als Oberbegriffe 
die verschiedenen Elemente der Bürgernähe gebraucht werden. Dadurch 
soll letztlich die Prüfung ermöglicht werden, ob denn die französische juri-
diction de proximité ihrem Ziel gerecht wird.  

Nach Auffinden der Oberbegriffe muss dann, nach der als abgesichert 
zu bezeichnenden rechtsvergleichenden Methodik12, zunächst ein Bericht 
über die Gegebenheiten der zu vergleichenden Rechtsordnungen erfolgen 
(sog. Länderbericht). Daher sind im ersten Teil der Arbeit Struktur und 
Geschichte der juridiction de proximité und die sonstigen Ansätze für 
Bürgernähe im Bereich der französischen Ziviljustiz darzustellen.  

Für die deutsche Rechtsordnung ergibt sich das Problem, dass es eine 
der juridiction de proximité vergleichbare Institution schon dem ersten 
Anschein nach nicht gibt. Daher ist, durch Betrachtung der deutschen 
Rechtsregeln, zu klären, welche Ansätze für Bürgernähe in der Justiz im 
deutschen Recht existieren und wie diese sich in den Zusammenhang des 
Zivilprozessrechts einfügen. Der erste Teil der Arbeit ermöglicht die 
Herausarbeitung der in Deutschland und Frankreich für die Herstellung 
von Bürgernähe der Ziviljustiz vorhandenen Vorgehensweisen. Auf diese 
Weise können die Ansätze für Bürgernähe im deutschen und französischen 
Rechtskreis ermittelt werden, die für die Beurteilung der juridiction de 
proximité Relevanz haben.  

Im rechtsvergleichenden Teil der Untersuchung werden dann die im ers-
ten Teil gefundenen Ansätze für Bürgernähe mit der juridiction de proxi-

                                                 
10 Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 44. 
11 Sacco, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 59 ff.  
12 Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 43. 
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mité verglichen. Auf diese Weise kann beurteilt werden, ob die juridiction 
de proximité, im Vergleich mit dem deutschen Recht, dem Ziel der Bür-
gernähe entspricht. Dieser Vergleich erlaubt überdies ein Aufzeigen der 
Besonderheiten eines Gesamtmodells bürgernaher Justiz.  

III. Entstehung und Diskussion des Begriffes „Bürgernähe“  
in Deutschland und Frankreich  

III. Der Begriff „Bürgernähe“ in Deutschland und Frankreich 

Hinsichtlich Entwicklung und Diskussionsstand um Bürgernähe der Justiz 
lassen sich generell zwei Ländergruppen unterscheiden: In einer Gruppe 
befinden sich diejenigen Länder, wie etwa Frankreich oder die Nieder-
lande, in denen bereits konkrete Maßnahmen zur Erreichung einer bürger-
nahen Justiz ergriffen wurden. In anderen Ländern, wozu Deutschland zu 
rechnen ist, steht die Diskussion noch ganz am Anfang und es geht darum, 
herauszufinden, welche Ansätze denn überhaupt für Bürgernähe stehen.13 

Daher ist es geboten, die Entwicklung und den aktuellen Entwicklungs-
stand der Bürgernähe für Deutschland und Frankreich getrennt darzustel-
len.  

1. Entwicklung des Begriffes „Bürgernähe der Justiz“ in Frankreich  

Von „Bürgernähe der Justiz“ (justice proche du justiciable) wird in Frank-
reich seit spätestens Ende des achtzehnten Jahrhunderts regelmäßig ge-
sprochen.14 Eine einheitliche Begriffsverwendung i. S. eines klaren Kon-
zepts der Bürgernähe gab es jedoch nicht.15 Erst etwa Ende der siebziger 
Jahre hat sich in Frankreich, durch die theoretischen Arbeiten mehrerer 
Kommissionen und die anschließende Umsetzung der vorgeschlagenen 
Reformen in die Praxis, nach und nach der feststehende Begriff der „justi-
ce de proximité“ („Nachbarschafts- oder Nähejustiz“)16 entwickelt,17 der 

                                                 
13 Wyvekens/Faget, La justice de proximité en Europe, S. 9.   
14 Ansätze für Bürgernähe der Justiz, freilich ohne konkrete Bezeichnung als solche, 

lassen sich bereits seit dem späten Mittelalter finden. Die Justiz war stets Reformen 
unterworfen, die oftmals auch zu Realisierung einer besseren Ein- und Anbindung der 
Bürger an die Justiz führen sollten. (Vgl. hierzu die umfassende Darstellung der Ge-
schichte bürgernaher Ziviljustiz in Métairie, La justice de proximité – Une approche 
historique). 

15 Métairie, La justice de proximité, S. 7. 
16 Die Übersetzungen des Begriffs sind uneinheitlich und treffen wohl auch den Ge-

halt des Begriffes nicht vollständig (vgl. etwa die Übersetzung von „juridiction de 
proximité“ als „Nähegericht“ bei Ŝtruc, Die in den Zivilprozess integrierte Mediation im 
französischen Recht, S. 25). 

17 Métairie, La justice de proximité, S. 1. 
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heute bei den meisten Bürgern eine relativ klare Vorstellung über den 
Inhalt hervorruft.  

Ursprünglich bezeichnete der Begriff justice de proximité die Tätigkeit 
der „juges des enfants“ (Jugendrichter), die nicht über die Jugendlichen zu 
Gerichte saßen, sondern sie in ihren Büros empfingen. Demnach hat sich 
der Begriff „justice de proximité“ in Frankreich im strafrechtlichen Be-
reich in Zusammenhang mit sozial schwierigen Stadtteilen entwickelt, in 
denen die Probleme am Entstehungsort bekämpft werden sollten.18 Der 
Begriff wurde zunächst in rein geographischer Hinsicht verstanden. In ver-
schiedenen Berichten19 wurde die Begrifflichkeit aber dann schrittweise 
dahingehend erweitert, dass mit justice de proximité nunmehr eine umfas-
sende Überlegung über den Funktionszustand der Justiz verbunden ist.  

Unter diesem Blickwinkel wurden vom französischen Gesetzgeber auch 
verschiedenste Maßnahmen ergriffen, um dieses Ziel eines möglichst guten 
Funktionierens der Justiz zu erreichen.  

Zunächst wurde versucht, die unter dem Stichwort alternative Streitbei-
legung zusammenzufassenden Mechanismen auszubauen:  

1978 wurden die sog. conciliateurs, ehrenamtlich tätige Schlichter, die 
formlos von jeder natürlichen oder juristischen Person angerufen werden 
können, eingeführt, die 1996 in conciliateurs de justice umbenannt wur-
den.20 Parallel zur conciliation hat sich, infolge der Einführung durch Ge-
setz im Jahr 199521, die Mediation entwickelt, die es dem Richter, nach 
Einholung des Einverständnisses der Beteiligten, ermöglicht, den Rechts-
streit einem Dritten mit der Aufgabe zu übergeben, eine Konfliktlösung 
mit den Parteien auszuhandeln.22 

In den durch Gesetz von 18. Dezember 199823 errichteten Maisons de 
justice et du droit (Justiz- und Rechtshäuser) soll die Bürgernähe, vor 
allem im strafrechtlichen Bereich, dadurch sichergestellt werden, dass in 
der Nähe der Bürger juristischer Sachverstand präsent ist. Diese Maisons 
de justice et du droit sind weiterhin Angelpunkt für Methoden der einver-
nehmlichen Streitbeilegung, da dort schon im Vorfeld streitiger Auseinan-
dersetzungen versucht wird, die Streitigkeit einer Schlichtung zuzuführen. 

Mit Einführung der juridictions de proximité im Jahr 2002 wurde der 
Begriff „justice de proximité“ erstmals gesetzlich verankert: Titel II des 

                                                 
18 Wyvekens/Faget, La justice de proximité en Europe, S. 18. 
19 So etwa im Bericht Haenel-Arthuis vom Februar 1994 – Haenel, H./Arthuis, J.,  

Propositions pour une justice de proximité, Paris 1994.  
20 Décret n° 78-381 du 20 mars 1978. 
21 Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la pro-

cédure civile, pénale et administrative.  
22 Montagnon, Quel avenir pour les juridictions de proximité?, S. 19.  
23 Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution 

amiable des conflits.  
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Gesetzes von 9. September 2002,24 der die Vorschriften über die Einfüh-
rung der juridiction de proximité enthält, ist mit „Dispositions instituant 
une justice de proximité“ überschrieben.  

In Frankreich lässt sich folglich die Entwicklung von einer relativ vagen 
Nähe zwischen Justiz und Bürgern, die durch den Begriff „justice proche 
du justiciable“ gekennzeichnet ist und einem feststehenden Konzept der 
Bürgernähe, das durch den Begriff „justice de proximité“ bezeichnet wird, 
klar herausarbeiten. Die festgestellte, mit der Entwicklung des Begriffes 
der justice de proximité einhergehende Ausweitung von einer rein geogra-
phischen Konzeption hin zu einem Begriff mit verschiedenen Elementen 
macht deutlich, dass es sich bei bürgernaher Justiz nur um ein „Gesamt-
kunstwerk“ handeln kann. Dies bedeutet zugleich, dass sich die Einzelbe-
standteile des Begriffs der Bürgernähe im Laufe der Zeit ändern können.  

2.  Entwicklung des Begriffes „Bürgernähe der Justiz“ in Deutschland  

Im verwaltungsrechtlichen Bereich gab es in Deutschland Ende der siebzi-
ger und Anfang der achtziger Jahre eine rege Diskussion zum Thema Bür-
gernähe.25 Trotz zahlreicher Definitionsversuche im verwaltungsrechtli-
chen Schrifttum, das in dieser Zeit entstanden ist, ist der Begriff „vielseitig 
interpretierbar“ und undefiniert geblieben.26 In Deutschland wird der Be-
griff Bürgernähe seitdem vor allem als Schlagwort gebraucht, um allge-
mein Verbesserungen in Justiz oder Verwaltung anzumahnen. Eine gene-
relle Diskussion über die Bürgernähe der Justiz findet oftmals dann statt, 
wenn eine Veränderung der Gesellschaft konstatiert wird, die auch Verän-
derungen im Justizbereich erforderlich macht.27 In diesem Zusammenhang 
ist dann häufig auch von Kundenorientierung der Justiz die Rede.28 Re-
cherchen zum Begriff „bürgernahe Justiz“ liefern demgemäß zumeist 
politische Forderungen nach mehr Bürgernähe der Justiz. Kaufmann/ 
Schäfer sprechen diesbezüglich von staatspolitischer Dimension des Be-
griffes Bürgernähe.29 

Oftmals wurden und werden aber auch Einzelmaßnahmen oder einzelne 
Reformprojekte im Hinblick auf Bürgernähe bewertet. So ist beispielswei-
se die Rede von „bürgernaher Justiz durch elektronische Kommunikati-

                                                 
24 Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la 

justice. J.O. n° 211 du 10 septembre 2002, page 14934 (rectificatif paru au J.O. n° 299 du 
24 décembre 2002, page 21500). 

25 Herbert, Bürgernahe Verwaltung, S. 4. 
26 Kaufmann/Schäfer, Der Städtetag 1978, 632 (633).  
27 Ritter, NJW 2001, 3440 (3447). 
28 Freudenberg, ZRP 2002, 79 (79); Ritter, NJW 2001, 3440 (3447).  
29 Kaufmann/Schäfer, Der Städtetag 1978, 632 (633).  



 IV. Definition des Begriffes „Bürgernähe“ 7 
 

on“30 oder von einem bürgernäheren Zivilprozess.31 Es existiert also auch 
eine einzelfallbezogene Dimension der Bürgernähe. 

Auffällig an der Entwicklung des Begriffes der Bürgernähe in Deutsch-
land ist, dass in Deutschland einzelne Maßnahmen als „bürgernah“ oder als 
Förderung der Bürgernähe qualifiziert werden oder dass teils die Forde-
rung erhoben wird, es sei mehr Bürgernähe erforderlich. Eine kontinuierli-
che, gleichgerichtete Verwendung des Begriffes „Bürgernähe“ lässt sich 
nicht nachweisen.  

Der aus Frankreich bekannte Versuch, ständig und umfassend bürgerna-
he Justiz zu schaffen, findet in dieser Form also in Deutschland nicht statt. 
Möglicherweise ist dies eine Folge der späten Übertragung der Diskussion 
um Bürgernähe auf den justiziellen Bereich.32  

Der Begriff „Bürgernähe der Justiz“ wird in Deutschland zwar als posi-
tiver Wert erkannt und häufig verwendet. Näher konkretisiert ist der Be-
griff aber, im Gegensatz zum Nachbarland Frankreich, noch nicht.  

IV. Definition des Begriffes „Bürgernähe“ – Bürgernähe  
als multidimensionale Bezeichnung  

IV. Definition des Begriffes „Bürgernähe“ 

Im Zuge der in Deutschland erst beginnenden Diskussion, aber auch in 
Frankreich, wird der Begriff „Bürgernähe der Justiz“ wie selbstverständ-
lich und offenbar einheitlich gebraucht, ohne dass es jemals eine genaue 
Begriffsdefinition gegeben hätte. Teils wird daher von theoretischer Dispa-
ratheit des Begriffes gesprochen.33 Der unbefangene Leser hat zwar eine 
Vorstellung von Bürgernähe, die jedoch in großem Maße durch eigenes 
subjektives Empfinden geprägt ist und in den seltensten Fällen objektiv 
begründbar sein dürfte. Wählt man eine vage Umschreibung des Begriffes 
„Bürgernähe der Justiz“, so könnte man Bürgernähe als „etwas der Justiz 
Ähnliches, das aber nicht die Nachteile klassischer Justiz aufweist“34 dar-
stellen.  

Derartige schlagwortartige Umschreibungen eignen sich zwar als präzi-
ser Ausdruck eines politischen Postulats, aber nicht für eine wissenschaft-
lich fundierte Analyse der Bürgernähe einer bestimmten Institution, wie sie 
hier angestrebt wird. Daher ist, noch vor Beginn der Untersuchung, heraus-

                                                 
30 Vgl. Bundesministerium der Justiz, „eJustice“ – bürgernahe Justiz durch elektroni-

sche Kommunikation, http://www.bmj.bund.de/enid/0,0/Pressestelle/Pressemitteilungen_ 
58.html?druck=1&pmc_id=3797 (Stand: 20.08.2009). 

31 Däubler-Gmelin, ZRP 2000, 33. 
32 Freudenberg, ZRP 2002, 79 (83).  
33 Herbert, Bürgernahe Verwaltung, S. 67.  
34 Gaget, Gaz. Pal. 2003, 2869 (2869).  
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zuarbeiten, welche objektive Bedeutung der Bezeichnung Bürgernähe im 
Bereich der Justiz gegeben werden kann und vor allem welche Elemente 
dieser Begriff beinhaltet. 

1. Positive Grundaussage des Begriffes „Bürgernähe“ 

Spricht man heutzutage von Bürgernähe, so erfolgt dies zumeist im Sinne 
einer positiven Legitimation staatlichen Handelns.35 Der Begriff wird vor 
allem dann gebraucht, wenn von Reformen oder Veränderungen der Justiz 
die Rede ist. So sprach etwa die damalige Bundesjustizministerin Däubler-
Gmelin in Zusammenhang mit der Reform des Zivilprozesses davon, die 
„Justiz müsse bürgernäher, transparenter und moderner werden“.36 Das 
Gesetz zur Einführung der juridictions de proximité ist ausdrücklich mit 
der Verstärkung der Bürgernähe der Justiz begründet.37 Weitgehende Ei-
nigkeit besteht also hinsichtlich der Feststellung, im Begriff der Bürgernä-
he entfalte sich ein positiver Wert,38 der nicht fest vorgegeben ist, sondern 
die Beziehung der Justiz zu den Bürgern als Indikator wiedergibt.39  

Kritik wird an „der Bürgernähe“ allenfalls hinsichtlich der Details ein-
zelner Reformen geübt.40 In seinem Grundgehalt ist der Begriff nicht sta-
tisch, sondern er ist mit einer gewissen Dynamik versehen.41 Kritische 
Stimmen in der Literatur sprechen davon, bei der Diskussion um die Bür-
gernähe der Justiz sei „Wachsamkeit hinsichtlich der Wahrung der Verfah-
rensrechte und der richterlichen Unabhängigkeit“ 42 geboten.  

Auch diese kritischen Äußerungen zeigen aber letztlich, dass bürger-
nahe Justiz, was auch immer dies sein mag, eine positiv besetzte Beschrei-
bung des Verhältnisses von Justiz und Bürger ist. Dieser positive politische 
Sinn des Postulats Bürgernähe ist relativ leicht zu greifen. Eine schlüssige 
Definition des Begriffes lässt sich daraus aber nicht ableiten.43 

2. Konturierung des Begriffes anhand verschiedener  
Dimensionsbeschreibungen 

Es wurden bereits zahlreiche Definitionsversuche für den Begriff der Bür-
gernähe bzw. den Begriff der „justice de proximité“ unternommen:  

                                                 
35 Herbert, Bürgernahe Verwaltung, S. 4. 
36 Däubler-Gmelin, ZRP 2000, 33; Detjen, ZRP 2003, 261. 
37 Schosteck/Fauchon, S. 57 ff. 
38 Freudenberg, ZRP 2002, 79 (83); Peyrat, La justice de proximité, S. 4 ff.; Joly-

Hurard, Conciliation et médiation judiciaires, S. 14 f.; Gaget, Gaz. Pal. 2003, 2869.  
39 Métairie, La justice de proximité, S. 6. 
40 So etwa Burguburu, Gaz. Pal. 2002, n° 257, 15.  
41 Métairie, La justice de proximité, S. 7. 
42 Siehe unten S. 16 ff. 
43 Kaufmann/Schäfer, Der Städtetag 1978, 632 (633).  
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Im deutschen, wie auch im französischen Schrifttum werden mehrere 
Elemente der Bürgernähe unterschieden. Kaufmann/Schäfer entwickeln für 
die Verwaltung acht verschiedene Dimensionen der Bürgernähe, nämlich 
eine informative, eine partizipative, eine örtliche, eine zeitliche, eine räum-
liche, eine organisatorische, eine kommunikative und eine sachliche Di-
mension.44 Speziell die Bürgernähe der Justiz wird als örtliche, zeitliche, 
prozessuale, kulturelle oder psychologische positive Veränderung im Ver-
gleich zur bisherigen Justiz angesehen.45 

Während die deutsche Diskussion um die Bürgernähe der Justiz stark 
unterschiedliche Bestandteile der Bürgernähe nennt, lassen sich im franzö-
sischen Schrifttum drei Elemente ausmachen, die einen Kern der Bürger-
nähe zu bilden scheinen: Es sind dies die Dimensionen zeitliche Bürger-
nähe (proximité temporelle), psychologische Bürgernähe (proximité psy-
chologique) und örtliche Bürgernähe (proximité géographique). Dem 
Oberbegriff der zeitlichen Bürgernähe unterfällt die Frage zeitnaher Ent-
scheidungen.46 Mit psychologischer Bürgernähe ist ein Richter ins Ziel 
genommen, der sich viel Zeit für die Bürger nimmt und ihnen viel Auf-
merksamkeit entgegenbringt.47 In der französischen Diskussion über Bür-
gernähe wird, aufgrund der aufgezeigten historischen Begriffsentwicklung, 
zudem auch die örtliche Dimension der Bürgernähe, d. h. die Ansiedlung 
der Gerichte möglichst in der Nähe des Bürgers, betont.48 Bürgernähe liegt 
demnach auch dann vor, wenn der Zugang zu Gericht für die Rechtssu-
chenden in geographischer Hinsicht gut möglich ist. In diesem Zusammen-
hang wird auch von „Nachbarschaftsjustiz“49 gesprochen.50  

Diese Punkte werden teils um einige weitere Elemente, wie z. B. wirt-
schaftliche Bürgernähe51 und auf den Verfahrensablauf bezogene Bürger-
nähe52 ergänzt.  

Ein Vergleich der deutschen und der französischen Diskussion um „jus-
tice de proximité“ bzw. Bürgernähe der Justiz zeigt folglich, dass es sich 
beim Begriff der Bürgernähe nicht um einen klar definierten Begriff han-
delt. In beiden Ländern geht es vielmehr um einen Sammelbegriff, der 
zahlreiche Elemente beinhalten kann.53 

                                                 
44 Kaufmann/Schäfer, Der Städtetag 1978, 632 ff. 
45 Charvet/Vuillemin, Rapport juridictions de proximité, S. 85.  
46 Schosteck/Fauchon, S. 58.  
47 Schosteck/Fauchon, S. 58.  
48 Peyrat, La justice de proximité, S. 12. 
49 Justice de voisinage (vgl. hierzu etwa Gaget, Gaz. Pal. 2003, 2869).  
50 Gaget, Gaz. Pal. 2003, 2869. 
51 Joly-Hurard, Conciliation et médiation judiciaires, S. 15, Fn. 35.  
52 Joly-Hurard, Conciliation et médiation judiciaires, S. 15: „procédures plus humai-

nes et plus simples“.  
53 So auch Métairie, La justice de proximité, S. 8. 
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Die genauen Dimensionen der Bürgernähe sind im deutschen Schrifttum 
und im französischen Schrifttum nicht abschließend dargestellt. Es werden 
laufend neue Elemente in die Diskussion eingebracht. Der Begriff der Bür-
gernähe wird auf diese Weise ständig erweitert. Er kann folglich sinnvoll 
nur in einem umfassenden Sinne und als offener Begriff verstanden wer-
den.54  

Für die Beurteilung der Bürgernähe der juridiction de proximité er-
scheint es angebracht, abstrakte Oberbegriffe zu bilden, die jeweils ver-
schiedene Dimensionen der Bürgernähe beinhalten, gleichzeitig aber auch 
auf die Evaluation der Bürgernähe eines Gerichtes abgestimmt sind. Nur 
durch eine Aufgliederung des Sammelbegriffes „Bürgernähe“ in seine ver-
schiedenen Bestandteile, wird der Begriff auch brauchbar als Raster zur 
Problembestimmung oder auch als heuristisches Instrument.55 Dabei sind 
für eine Evaluation der Institution juridiction de proximité die Dimensio-
nen der Bürgernähe so zu ordnen, dass ein Bezug zu einer Institution, wie 
sie die juridiction de proximité darstellt, herstellbar ist.56  

Die Multidimensionalität des Begriffes Bürgernähe bzw. „justice de 
proximité“ macht es erforderlich, Kriterien herauszuarbeiten, die möglichst 
jeglichen Mehrwert an Bürgernähe erfassen.  

a) strukturelle Bürgernähe  

In den Diskussionen um Bürgernähe der Justiz steht oftmals die Schaffung 
neuer Institutionen oder die Modifikation der bestehenden Institutionen im 
Vordergrund. Vor Schaffung der juridiction de proximité wurde so etwa in 
Frankreich rege über die Modalitäten der Organisation und der Institutio-
nen der Justiz diskutiert.57 Mit Gesetz vom 9. September 200258 wurde in 
Frankreich schließlich als Novum in den Bemühungen um eine bürgernahe 

                                                 
54 Dieses Verständnis im Sinne eines multidimensionalen Begriffes liegt auch der Ein-

führung der juridiction de proximité zugrunde. Es wurde stets davon ausgegangen, das 
Ziel der Bürgernähe sei in einem „umfassenden Sinne“ zu verstehen. Vgl. nur Schos-
teck/Fauchon, S. 58: „En effet, la notion de proximité doit être appréhendée de manière 
globale, c’est- à-dire dans toutes ses dimensions (…)“. 

55 Kaufmann/Schäfer, Der Städtetag 1978, 632 (633). 
56 Aufgrund des unklaren Inhalts ist beispielsweise die im französischen Schrifttum 

erörterte psychologische Bürgernähe nicht für eine Beurteilung der Bürgernähe einer 
Institution geeignet. Die Beurteilung der sicher wichtigen psychologischen Bürgernähe 
hat daher mittelbar anhand objektiver Kriterien, die dem Gerichtsverfassungsrecht eigen 
sind, zu erfolgen.  

57 So ausdrücklich Schosteck/Fauchon, S. 58, 60. In dem Bericht werden tiefgreifende 
Reformen der Institutionen der Justiz gefordert.  

58 Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la 
justice. J.O. n° 211 du 10 septembre 2002, page 14934 (rectificatif paru au J.O. n° 299 du 
24 décembre 2002, page 21500).  
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